
Gesetzentwurf  

Landesregierung 

Gesetz zur Änderung des Hessischen Waldgesetzes und des Hessischen 
Jagdgesetzes 

Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 23. Januar 2026 den nachstehenden, 
durch Kabinettsbeschluss vom 21. Januar 2026 gebilligten und festgestellten 
Gesetzentwurf dem Landtag zur Beschlussfassung vor.  

Der Gesetzentwurf wird vor dem Landtag von dem Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat vertreten.  

Eingegangen am 23. Januar 2026   ·   Eilausfertigung am 23. Januar 2026

Drucksache 21/3459  

23. 01. 2026
 Eilausfertigung 

21. Wahlperiode
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